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Dienstanweisung

für den Ressortbereich des Hessischen Ministeriums für

Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK)

zur geschlechtergerechten Schreibweise und Bezeichnung von Personen

Im Vorgriff auf eine entsprechende Anpassung der Gemeinsamen Geschäftsordnung der

Staatskanzlei, der Ministerien des Landes Hessen sowie der Landesvertretung Berlin

(GGO) werden für den dienstlichen Schriftverkehr sowie alle amtlichen Verlautbarungen

die nachstehenden Regelungen zur Vereinheitlichung der geschlechtergerechten

Schreibweise und Bezeichnung von Personen festgelegt. Die verfassungsrechtlich ga-

rantierten Grundrechte der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit bleiben davon unberührt.

1. Bei der sprachlichen Gestaltung von Vorschriften sind gem. §§ 35 Abs. 1, 48 Abs.

1 in Verbindung mit Anlage 4 GGO möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen

zur Vorbereitung von Gesetzentwürfen und Verwaltungsvorschriften zu wählen.

Das amtliche Regelwerk des Rates für deutsche Rechtschreibung ist zu beachten.

2. Auch für den weiteren dienstlichen Schriftverkehr ist das amtliche Regelwerk des

Rates für deutsche Rechtschreibung zu beachten.

Folgende Schreibweisen sind nicht zu verwenden:

Verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im

Wortinnern, insbesondere

• mit Genderstern (Asterisk): z.B. Student*innen

• mit Binnen -I (wortinterne Großschreibung): z.B. Studentinnen

• mit Unterstrich (Gender -Gap): z.B. Student_innen

• mit Doppelpunkt (wortinterne Sonderzeichen): z.B. Student:innen
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Bevorzugt soll die Verbindung der weiblichen und männlichen Form verwendet werden,

wobei die feminine Form grundsätzlich voranzustellen ist. Daneben sind Umschreibun-

gen und Alternativformulierungen, welche die Geschlechter nicht ausdrücklich benennen

und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung

stehen, möglich.

Die Dienstanweisung gilt unmittelbar für:

HMVVK

Staatstheater Darmstadt, Wiesbaden und Kassel

Museum Wiesbaden - Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur

Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Hessen Kassel Heritage

Landesamt für Denkmalpflege

Staatliche Schlösser und Gärten Hessen

Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde

Hessisches Landesarchiv

Archivschule Marburg (Landesbetrieb)

Die Hochschulen werden aufgefordert die Grundsätze der Dienstanweisung im Bereich

der Auftragsangelegenheiten umzusetzen.

Wiesbaden, d

CleWiStooh Dedienr
(Staatssekrie)är)

). Mai 2024


